
— 572 —

3u und 0 die Kindesmutter ohne Diſpens nicht giltig eheli⸗
chen können; vorausgeſetzt, daß die von ihm ertheilte Nothtaufe
der Materie, Form und Intention nach giltig war; denn wäre
dieſe Taufe aus irgend einem Grunde ungiltig eweſen, ſo
wäre In derſelben das Sakrament nich ausgeſpendet, und aher
keine geiſtliche Verwandtſchaft contrahirt worden.

Letztere Unterſcheidung iſt auch maßgeben für die F
War die Taufe de  8 Titus giltig, Y für den Pathen Cajus

bei der nachfolgenden bedingten Taufe die geiſtliche Verwandt.
aft ·licht ein, weil Abet da  U Sakramen Ni ausgeſpendet
worden iſt; während dagegen, fall die Nothtaufe ungiltig war,
die nachfolgende bedingte aufe eine feierliche Ausſpendung des
Sakramentes der Taufe war, aus welcher für Cajus die geiſtliche
Verwandtſchaft mit dem Täufling und deſſen Eltern entſtehen
mul te

[(dmont Profeſſor Dr Ottokar

X (In Verlegenheit.) Ein Brautpaar, die Braut nach B.,
der Bräutigam nach zuſtändig, wollte Nachmittags opulir
werden, jedoch bis zuletzt zweifelhaft, ob die Hochzeit Iu

oder gehalten werden würde (Die Gründe liegen außer
Uunſerem Bereiche.) Der parochus PTOP der Braut chritt beim
wW Konſiſtorium die Licenz ein; E enthielt ſich einer
namentlichen Angabe, w o die Trauung ſtattfinden werde. Die
Dispens kam, aber mit der Textirung, daß die Nachmittags—
Trauung in B. hiemit den 4 Brautleuten bewilligt werde. Zum
Ueberfluße entſchieden ſich die Ehekandidaten ſchließlich für
Der dortige Parochus las die ihm von übermittelte ewil—
ligung und zweifelte. Otestas dispensandi 681 arge . favO-
rabiliter interpretanda, dispensatio autem Stricté, da wu
EL aus Jus und OT 0 Er vollte die Trauung verſchie
ben Jedoch bericulum Iu Nun rannte ein ote der 9e⸗
ängſtigten Brautleute In das nahe B., den dortigen Pfarrer
3u conſultiren. Der Parochus von etzte ich hin und ſchrieb:

ud werdenDie N Brautleute in hier verkünde worden
zur Nachmittagstrauung nach 2 entlaſſen. Sie wurden kopulirt.
Mit Recht? reiber dieſes iſt Qu ausdrücklicher Erklä—
rung des hochw Conſiſtoriums bekannt, daß dasſelbe derartige
Licenzen für den Bereich der Diözeſe gegeben wiſſen olle Der
Pfarrer konnte alſo die Copulation vornehmen. Al
irrig m jedoch bezeichnet werden, venn die Trauung
vorgenommen, weil ſich Amtskollegen zu elegir
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geglaubt hätte Die Licenz haftete an den Brautleuten und nicht
parochus; Letzterer wäre alſo nicht befähigt geweſen eine

dießbezügliche Delegation vorzunehmen.
St ölten Profeſſor Dr ch C1 ch
XI (Vorſicht im Reden empfiehlt ſich. Der Bräutigam

A kommt zum Pfarrer von R um Enen Taufſchein Er will
u heiraten. Der dortige Pfarrer hat ihm ereits geſagt, daß
6 einer römiſchen Dispenſe edürfe wegen Schwägerſchaft im
zweiten Grade berührend den erſten; derſelbe 0  e auch die Uo⸗
thigen Schritte nachen Iu bekannter Freundlichkeit zugeſagt.

Von dem etwas 3u erwähnen, 0  6 A Iu R keinen An⸗
laß Trotzdem agte EL allgemein und unbeſtimmt etwas von
einer Schwägerſchaft und den Sorgen wegen Beſchaffung der
doſten der Diſpenſe Der Pfarrer von R Urde Iun Irrthum
geführt; da eLn übrigens nichts bei der Sache thun hatte,
rug CET auch nicht Aum nähere Details, ließ ſich jedo zur Aeuße
rung hinreißen: Ein Unſinn, da raucht hr keine Diſpens!
der habt hr zu viel Der Mann ging hinweg mit der
feſten Ueberzeugung, daß ihm der Pfarrer von unnöthig
Schwierigkeiten mache und die Diſpenstaxen bringen wolle.

inale: Streit und Ehrenbeleidigungsklage, da A von ſeiner
ehrenrührigen Anſchauung und ſeinem erda  e weiteſten Ge—
brauch gemacht hatte. Ge  &  tzt rfuhr auch der Pfarrer von 4
daß der Bruder rech gehabt, und daß ſeine Aeußerung
auf die ungenügende Information hin ſehr voreilig geweſen
und, daß EL allerdings ohne den mindeſten böſen Willen ennoch
ſehr geſchadet habe

ten Profeſſor Dr.

XIIL Ueber kirchliche Kunſt.) AV  (VL.  ndem Dir über dieß un⸗
dankbarſte Thema manchmal eine Aeußerung wagen, müſſen auch
wir mit dem bekannten geiſtreichen Kunſthiſtoriker Reichenſperger
geſtehen, daß das Ueberhandnehmen der Kunſtſchreiberei ein
Krankheits⸗Sympton ſei Die Kunſtübung ſtand anl höchſten, al
ehr venig darüber geſchrieben, und gar nichts darüber gedruckt
ward Nur als Arzneimittel die Kunſt

—

chriftſtellerei hin⸗
gehen, nämlich das ereits vorhandene Uebel durch ein ähn
E 3u kuriren, wie das homöopathiſche Axiom autet. Die
hervorragendſten Künſtler und Kunſthiſtoriker ſtimmen darin
überein, daß die kirchliche Kunſt gegenwärtig zwiſchen Leben nd
Tod ahln Energiſche und 1  Ich wirkſame Mittel in


